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Einleitung

I. Die „neurobiologische Herausforderung“ für das Strafrecht

Die Hirnforschung belebt seit dem Aufkommen bildgebender Verfahren 
die altehrwürdige philosophische Debatte um die Willensfreiheit aufs Neue. 
Den Ausgangspunkt der gegenwärtigen Diskussion bilden hierbei die Ende 
der 1970er Jahre durchgeführten Experimente des amerikanischen Neuro
physiologen Benjamin Libet.1 Die Ergebnisse dieser Untersuchungen schei
nen eine Beschreibung des Menschen zu stützen, die Handlungen und 
mentale Zustände ausschließlich auf neuronale Ursachen zurückführt. Diese 
naturwissenschaftlichdeterministische Erklärung menschlichen Denkens 
und Verhaltens findet aber keinen unmittelbaren Anschluss an unser alltäg
liches Selbstverständnis:2 „Natürlich wäre das nicht die erste naturwissen
schaftliche Theorie, die auf diese Weise am Commonsense abprallt.“3

Im Strafrecht stellt sich das Problem der Willensfreiheit in besonderer 
Weise.4 Handelt es sich bei diesem Rechtsgebiet doch um denjenigen 
Teil der Rechtsordnung, in dem sanktionsbewehrte Reaktionen auf Regel
verstöße reguliert werden – mit weitreichenden praktischen Konsequenzen. 
Hier werden die Voraussetzungen der Strafbarkeit und die einzelnen Merk
male des strafwürdigen Verhaltens festgelegt, Strafen angedroht und neben 
sonstigen Rechtsfolgen auch Maßregeln der Besserung und Sicherung ange
ordnet.5

Trotz der exemplarischen Diskussion des Willensfreiheitsthemas für das 
Strafrecht sind die Untersuchungsergebnisse dieser Arbeit auch für andere 
gesellschaftliche Bereiche und benachbarte Disziplinen relevant, denn wo 
Strafe keinen Sinn ergibt, kann auch nicht sinnvoll gelobt, getadelt oder 
belohnt werden. Solche Verhaltensweisen wären dann grundsätzlich folgen
los.6 Eine philosophische Reflexion über das Freiheitsthema berührt inso
weit die Grundfrage nach dem Sinn aller zurechnenden Reaktionen über-

1 Vgl. Benjamin Libet: Mind Time – The Temporal Factor in Consciousness, 
Cambridge 2004.

2 Habermas, Freiheit 2004, S. 871.
3 Ebd., S. 872.
4 Pothast, Unzulänglichkeit 1980, S. 23.
5 Wessels / Beulke, Strafrecht AT 2008, S. 3.
6 Pothast, Unzulänglichkeit 1980, S. 25.
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haupt, von der Verübelung unkollegialen Verhaltens am Arbeitsplatz bis hin 
zu elterlichen Erziehungsmaßnahmen.7

Ein Freiheitsverständnis im Sinne einer grundsätzlichen „Möglichkeit zu“ 
ist als Prämisse nicht nur für die Zuschreibung von Verantwortlichkeit und 
die Legitimierung von Belohnungen oder Sanktionen grundlegend, sondern 
ebenso für die Formulierung einer jeden Ethik. Die Ethik als diejenige Dis
ziplin, in der systematisch über die Regeln richtigen Handelns reflektiert 
wird, muss voraussetzen, dass Menschen ihr Verhalten so oder auch anders 
auszurichten imstande sind. Andernfalls verhielte sich eine Person zu ihrem 
eigenen und dem Handeln Anderer wie zu einem unbeeinflussbaren Natur
vorgang. Dann aber wäre es auch inkonsistent, an eine solche Person An
sprüche zu adressieren, denen sie aufgrund der unüberwindlichen Determi
nation ihres Verhaltens nicht entsprechen kann. Das individuelle Anderskön
nen ist eine notwendige Bedingung auch für die Möglichkeit von Ethik.8

Auf der externnormativen Seite werden im Strafrecht Ver und Gebote 
durch die Beschreibung der Zuwiderhandlung indirekt formuliert. Der Ge
setzgeber beschreibt in einem Straftatbestand ein spezifisches Verhalten, das 
verboten oder gebotswidrig ist. Die in der Strafvorschrift des § 212 StGB 
(Totschlag) enthaltene Formulierung „wer einen Menschen tötet“ enthält 
unausgesprochen die Norm „Du sollst nicht töten!“.9 Die Verbotsnorm des 
§ 242 StGB (Diebstahl) lautet „Du sollst nicht stehlen!“. Aus dem § 323c 
StGB (Unterlassene Hilfeleistung) spricht die Gebotsnorm „Du sollst bei 
Unglücksfällen oder bei gemeiner Gefahr oder Not innerhalb zumutbarer 
Grenzen Hilfe leisten!“10 Für die Verwirklichung eines bestimmten Straftat
bestandes wird eine spezifische Strafe angedroht.11 Hieraus ist erkennbar, 
dass der Gesetzgeber hinsichtlich wünschbarer Effekte von der normativen 
Determinierbarkeit menschlichen Verhaltens durch Sanktionsdrohungen aus
geht. Im hier vertretenen Verständnis bedeutet Determinierbarkeit Offenheit 
für Faktoren unterschiedlicher Art, die ursächlich für bestimmte Wirkungen 
im menschlichen Verhalten sind. Es gibt eine Vielzahl denkbarer Determi
nanten; solche, die innerhalb von Natur und solche, die durch Sozialwis
senschaften oder die Psychologie beschrieben werden, „harte“ wie „weiche“. 
Ginge man nicht von einer solchen grundsätzlichen Determinierbarkeit aus, 
dürfte man auch nicht hoffen, Verhalten durch die normative Androhung 
und den Vollzug von Strafen bestimmen zu können:

7 Pothast, Unzulänglichkeit 1980, S. 27.
8 Ebd., S. 28.
9 Stratenwerth / Kuhlen, Strafrecht AT I 2004, S. 75.
10 Wessels / Beulke, Strafrecht AT 2008, S. 29.
11 Ebd.
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„Vom hier vertretenen Standpunkt aus ist Schuld zu verstehen als unrechtes Han
deln trotz normativer Ansprechbarkeit. Damit ist gemeint, dass die Schuld eines 
Täters zu bejahen ist, wenn er bei der Tat seiner geistigen und seelischen Verfas
sung nach für den Anruf der Norm disponiert war, wenn ihm ‚Entscheidungsmög
lichkeiten zu normorientiertem Verhalten‘ psychisch (noch) zugänglich waren, 
wenn die […] psychische Steuerungsmöglichkeit, die dem gesunden Erwachsenen 
in den meisten Situationen gegeben ist, im konkreten Fall vorhanden war. […] 
Wenn diese normative Ansprechbarkeit gegeben ist, gehen wir davon aus […], 
dass der Täter auch die Fähigkeit hat, sich normgemäß zu verhalten und sich 
schuldig macht, wenn er keine der ihm psychisch prinzipiell zugänglichen Verhal-
tensalternativen ergreift. (kursive Hervorhebungen vom Verf.)“12

An dieser Stelle könnten Freiheitstheoretiker sofort beklagen, dass mit 
einer solchen Auffassung Personen auf beeinflussbare Objekte reduziert 
würden, die nicht als „autonome Ersturheber“ ihrer eigenen Handlungen 
angesehen werden. Wenn eine Strafe oder Sanktion mit der Steuerung zu
künftigen Verhaltens begründet wird, kann der Adressat dieser Reaktion 
nicht als verantwortlich im Sinne erstauslösender Urheberschaft seines 
Handelns gelten.13

Insofern muss das Strafrecht erstens von einer grundsätzlichen Ansprech
barkeit des Menschen für den externnormativen „Anruf der Norm“ ausge
hen, die wohlgemerkt eine Offenheit für möglicherweise das Verhalten be
stimmende Determinanten darstellt. Von Vertretern der normativen Lehre im 
Strafrecht wird oft behauptet, es handle sich bei der „normativen Ansprech
barkeit“ nicht um eine unbeweisbare These, sondern um einen erfahrungs
wissenschaftlichen Befund.14 Dies ist jedoch unzutreffend, da nicht feststeht, 
ob das normkonforme Verhalten der Menschen durch Normen motiviert 
wird. So besteht die neurowissenschaftliche „Provokation“ eben nicht in der 
Leugnung der Beobachtung, dass sich die meisten Bürger rechtskonform 
verhalten, sondern in der Frage, worauf normgetreues oder abweichendes 
Verhalten zurückzuführen ist.15

Zweitens ermöglicht die Fähigkeit zur Selbstdetermination im Sinne einer 
bewussten Selbststeuerung es dem Einzelnen, dem an ihn adressierten 
Norm appell zu folgen und sein Verhalten mit der Rechtsordnung in Über
einstimmung zu bringen.16

12 Roxin, Strafrecht AT I 2006, S. 868.
13 Pothast, Einleitung 1988, S. 18.
14 Gegen eine solche Deutung wendet sich Achenbach, der verdeutlicht, dass es 

sich beim Andershandelnkönnen um die „externe“ Zuschreibung einer Fähigkeit 
handelt, die empirisch deshalb eben nicht nachgewiesen werden kann (Achenbach, 
Zurechnung 1984, S. 150).

15 Lindemann, Freiheit 2006, S. 350.
16 Mastronardi, Theorie 2006, S. 41.


